Stadt Hettingen Kreis Sigmaringen

SATIUNG

Zur Anderung der Satzung Uber die Entschéadigung der ehrenamtlich tatigen
Angehorigen der Gemeindefeuerwehr

-Feuerwehr-Entschadigungssatzung (FWES)-

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung fUr Baden-WUrttemberg in Verbindung mit
§ 16 des Feuerwehrgesetzes fur Baden-Wurttemberg hat der Gemeinderat am
02.12.2025 folgende Satzung zur Anderung der Feuerwehrentschédigungssatzung
vom 21.11.2012 beschlossen.

Artikel 1
Anderung der Satzung

§ 1 Abs. 1 der Feuerwehr-Entschadigungssatzung (FWES) enthdalt folgende Fassung:

(1) Die ehrenamtlich tatigen Angehdérigen der Gemeindefeuerwehr erhalten for
EinsGfze auf Antrag inre Auslagen und inren Verdienstausfall als
Aufwandsentschddigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt.
Dieser betragt fur jede volle Stunde 15,00 € .

Feuerwehrangehdrige, die nach der Alarmierung im Feuerwehrhaus in
Bereitstellung bleiben, erhalten einen einmaligen Pauschalbetrag von 5,00 €
als Aufwandsentschédigung.

§ 2 Abs. 1 der Feuerwehr-Entschadigungssatzung (FWES) enthdalt folgende Fassung:

(1) FUr die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgdngen mit einer Dauer von bis
zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag und mit Nachweis des
Verdienstausfalls ein Durchschnittsatz von 15,00 € / Stunde gewdhrt. Diese
Regelung findet auch fur Selbsté&ndige oder Freiberufler Anwendung. Eine
Vergutung wird fir max. 8 Stunden pro Werktag (Mo.-Fr.) gewdhrt. Ohne
Nachweis des Verdienstausfalls wird auf Antrag als Aufwandsentschadigung
fOr Auslagen ein Durchschnittssatz von 15,00 € fUr die ersten drei Stunden sowie
fUr je weitere drei Stunden gewdhrt.

§ 4 der Feuerwehr-Entsché&digungssatzung (FWES) enthdlt folgende Fassung:

FUr Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt fUhren (§ 16 Abs.
1 Satz 3 Feuerwehrgesetz) sind die §§ 1 und 2 mit der MaBgabe anzuwenden,
dass als Verdienstausfall das entstandene ZeitversGumnis gilt.

Bei EinsGtzen und Aus- und Fortbildungslehrgdngen mit einer Dauer von mehr
als zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden neben der Entschdadigung for
die notwendigen Auslagen als Verdienstausfall 15,00 € / Stunde gewdahrt.



Leisten Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt fOhren,
Bereitschaftsdienst im Feuerwehrhaus, so erhalten sie auf Antrag ebenfalls 5,00
€ als einmalige Aufwandsentschdadigung.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.02.2026 in Kraft.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung
Baden-Wurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen
dieser Satzung wird nach §4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung
gegenuber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die
Verletzung begrinden soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften Uber
die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden ist.

Signiert von DANIEL EIFFLER

Ausgefertigt! /.
—7| sign-me am 05.12.2025

Hettingen, den 03.12.2025
Daniel Eiffler
BUrgermeister



		2025-12-05T11:35:28+0100
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung 02.12.2025.pdf




